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Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Arnsberg

Kreis: Olpe

Flächengröße des Stadtgebietes: 97,86 km²

Einwohnerzahl: 24.818
(nach der amtlichen Fortschreibung vom 31.12.2007)

.

Statistische Angaben

Stadt Attendorn
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Haushaltssatzung
der Stadt Attendorn für das Haushaltsjahr 2009

§ 1

im Ergebnisplan mit 

Gesamtbetrag der Erträge auf 52.733.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 56.022.400 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   49.446.550 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 51.178.200 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 10.791.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 11.502.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

EUR

festgesetzt.

§ 3

EUR

festgesetzt.

5.300.000

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch
Gesetz über die Zusammenlegung der allgemeinen Kommunalwahlen mit den Europawahlen vom
24.06.2008 (GV NRW S. 514), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Attendorn mit
Beschluss vom 10.12.2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
enthält, wird

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

7.850.000
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§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

EUR

festgesetzt. 

§ 5

EUR

festgesetzt.

§ 6

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 170 v.H.
1.2 (Grundsteuer A) auf
2. für die Grundstücke 

(Grundsteuer B) auf 315 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 395 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

1.

2.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freiwer-
dende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppen nicht mehr besetzt werden.

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind freiwer-
dende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppen in Stellen niedrigerer Besoldungs-
oder Entgeltgruppen umzuwandeln. 

3.289.400

5.000.000

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,
wird auf
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Stadt Attendorn Attendorn, 15.12.2008
Der Bürgermeister

Bestätigt: Aufgestellt:

(Alfons Stumpf) (Klaus Hesener)
 Bürgermeister    Kämmerer

.

Bestätigungsvermerk

der Haushaltssatzung 2009

Die Haushaltssatzung der Stadt Attendorn für das Haushaltsjahr 2009 wurde nach den 
Vorschriften der Gemeindeordnung NRW aufgestellt.
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1. Vorbemerkungen 
Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO 
NRW) ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht stellt die Ergebnis-, Vermögens- und 
Finanzlage der Gemeinde dar. Gemäß § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Über-
blick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle fi-
nanzielle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen 
und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Pla-
nung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der 
Planung sind zu erläutern. 
 

2. Allgemeine Ausführungen 
Der Gesetzgeber hat die Kommunen in Nordrhein-Westfalen verpflichtet, ihr bisher kameral 
geführtes Rechnungswesen bis spätestens zum Jahr 2009 auf das Neue Kommunale Fi-
nanzmanagement (NKF) umzustellen. Die Stadt Attendorn hat diese gesetzliche Vorgabe 
schon mit Wirkung zum 01.01.2006 realisiert und das neue doppische Rechnungssystem 
eingeführt. Mit dem Haushalt für das Jahr 2009 wird nunmehr bereits der vierte Etat vorlegt, 
der nach den Vorgaben des NKF aufgestellt wurde.   
 
Die Erfahrungen mit dem NKF haben gezeigt, dass das neue Rechnungswesen wichtige 
Informationen liefert, aber in der Realisierung sehr arbeitsintensiv ist. Deutlich erschwert wird 
die Umsetzung durch noch immer unzureichende gesetzliche Vorgaben und fehlende prakti-
sche Erfahrungen anderer Kommunen. Bis zur vollständigen Realisierung des Rechnungs-
systems werden voraussichtlich noch einige Jahre benötigt, insbesondere mit Blick auf die 
Auswertung und zielgerichtete Nutzung der hinzugewonnen Daten.  
 
Entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung des NKF ist es, dass die Politik die Möglich-
keiten, aber auch die Grenzen des neuen Rechnungssystems bei ihren Entscheidungen ent-
sprechend berücksichtigt.  
 
Die Aufstellung des Haushaltes 2009 hat sich sehr schwierig gestaltet, da sich die Rahmen-
bedingungen für das städtische Finanzwesen deutlich verschlechtert haben. Steigende Auf-
wendungen setzen den Ergebnisplan unter Druck. Die Realisierung der anstehenden Groß-
projekte (insbesondere der Bau der Nordumgehung) macht – wie erwartet – die Aufnahme 
von Fremdkapital in nicht unerheblicher Höhe erforderlich. Die Krise auf den internationalen 
Finanzmärkten lässt zumindest mittelfristig spürbare negative Auswirkungen auch für den 
Haushalt der Stadt Attendorn befürchten. 
 

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2006 und 2007 
Nach vorhergehender Prüfung durch das örtliche Rechnungsprüfungsamt sowie durch die 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 
25.06.2008 die Eröffnungsbilanz der Stadt Attendorn zum 01.01.2006 festgestellt.  
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Der Jahresabschluss für das Jahr 2006, der erste Abschluss nach den Vorgaben des NKF, 
wurde zwischenzeitlich fertig gestellt. Zurzeit wird der Abschluss durch den Rechnungsprü-
fungsausschuss unter Einbindung des Rechnungsprüfungsamtes geprüft; anschließend er-
folgt die Feststellung durch die Stadtverordnetenversammlung. Das Haushaltsjahr 2006 ist 
außerordentlich erfreulich verlaufen. Die Ergebnisrechnung schließt insbesondere aufgrund 
deutlicher Gewerbesteuerzuwächse mit einem Jahresüberschuss von rd. 7,3 Mio. € ab. Lei-
der ist es aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht möglich, den Jahresüberschuss der 
Ausgleichsrücklage zuzuführen. Dies hätte den Haushaltsausgleich künftiger Jahre maßgeb-
lich erleichtert. Das positive Rechnungsergebnis wird der allgemeinen Rücklage zugeführt 
und erhöht somit das städtische Eigenkapital, das sich gemäß Schlussbilanz zum 
31.12.2006 auf rd. 136 Mio. € beläuft. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von rd. 52 %. 
Die Finanzrechnung hat mit einem beträchtlichen Liquiditätsüberschuss abgeschlossen. Von 
diesen Mitteln haben bereits die Finanzpläne für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 profitiert. 
 
Die gesetzlich fixierten Fristen zur Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses 
konnten aufgrund der notwendigen komplexen Arbeiten nicht eingehalten werden. Aus den 
gleichen Gründen wird sich auch die Aufstellung des Jahresabschlusses 2007 verzögern.  
 
Der Jahresabschluss 2007 konnte bisher lediglich in seinen Grunddaten erstellt werden. Die 
notwendigen Detailarbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so dass der ferti-
ge Jahresabschluss voraussichtlich erst im Jahr 2009 vorgelegt werden kann. Zielsetzung für 
künftige Jahresabschlüsse ist selbstverständlich, nach Möglichkeit eine fristgerechte Fest-
stellung zu realisieren. 
 
In der Gesamtergebnisrechnung (Erträge und Aufwendungen) für das Jahr 2007 zeichnet 
sich ab, dass der Verlust möglicherweise geringer ausfällt als geplant. Während der Ergeb-
nisplan von einem Fehlbetrag von rd. 1,6 Mio. € ausgeht, könnte sich das tatsächliche nega-
tive Ergebnis auf etwa 1 Mio. € belaufen. Allerdings ist zurzeit noch nicht absehbar, inwiefern 
die nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen für Abschreibungen (insbesondere für den Ky-
rill-Sturmschaden) und Rückstellungen den Jahresabschluss 2007 beeinflussen werden. 
 
Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2007 stets liquide. Kassenkredite wurden nicht bean-
sprucht.   
 

4. Entwicklung des Haushaltsjahres 2008 
 
Die städtischen Finanzen werden sich im Haushaltsjahr 2008 voraussichtlich planmäßig 
entwickeln.  
 
Der im Ergebnisplan für das Jahr 2008 prognostizierte Verlust wird wie geplant voraussicht-
lich rd. 1 Mio. € betragen.   
 
Auch die im Finanzplan dargestellte Liquidität der Stadt Attendorn wird sich nach aktuellem 
Erkenntnisstand nicht wesentlich verändern.  
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Detaillierte Aussagen zum Ablauf der Haushaltswirtschaft der Stadt Attendorn im Jahr 2008 
enthält der Finanzzwischenbericht zum 01.10.2008. 
 
Endgültige Ergebnisse wird der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2008 liefern. Diesbe-
züglich können vor allem die ergebniswirksamen Abschlussbuchungen (u. a. Abschrei-
bungsaufwendungen, Aufwendungen für Rückstellungszuführungen) noch zu Veränderun-
gen führen. 
 

5. Eckpunkte des Haushaltes 2009 
 
5.1 Ergebnisplan 2009  
 
5.1.1 Überblick 
 
Der Ergebnisplan hat die Aufgabe, über Art, Höhe und Quellen der Erträge und Aufwendun-
gen vollständig und klar zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss 
oder Fehlbedarf aus.  
 
Der Ergebnisplan 2009 schließt insgesamt mit einem negativen Jahresergebnis von rd. 
3,3 Mio. € (Vorjahr rd. 1 Mio. €) ab. Dies ist der höchste Planverlust seit Einführung des NKF 
in der Stadt Attendorn. Da der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrück-
lage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt trotzdem formal als ausgeglichen. Die Aus-
gleichsrücklage der Stadt Attendorn beträgt zum Jahresanfang 2009 voraussichtlich rd. 11,4 
Mio. €. Sie reduziert sich dann aber um den vorgenannten prognostizierten Verlust zum 
31.12.2009 auf nur noch rd. 7,0 Mio. €.  
 
Eine wesentliche Ursache für das zu erwartende negative Jahresergebnis ist wie bereits in 
den Vorjahren die notwendige Erwirtschaftung von Abschreibungen für das städtische Anla-
gevermögen. Die Stadt Attendorn verfügt bekanntlich über ein hohes Anlagevermögen (lt. 
Schlussbilanz zum 31.12.2006 beträgt das Anlagevermögen 91,62 % der Bilanzsumme), das 
sich durch weitere Investitionen noch erhöhen wird. Die für das Haushaltsjahr 2009 ermittel-
ten planmäßigen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf rd. 5 Mio. € (Vorjahr rd. 5,1 
Mio. €). Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen etc. für 
den Erwerb von Anlagevermögen) stehen den Abschreibungen wie im Vorjahr rd. 2,7 Mio. € 
gegenüber, so dass sich die Nettobelastung aus den Abschreibungen auf 2,3 Mio. € beläuft 
(Vorjahr rd. 2,4 Mio. €). Aber auch ohne die Berücksichtigung der vorgenannten Netto-
Abschreibungen könnte das geplante Jahresergebnis nicht positiv gestaltet werden. Dies 
liegt insbesondere darin begründet, dass sich die Kreisumlage deutlich erhöht. Daneben 
belasten auch steigende Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienst-
leistungen den Ergebnishaushalt.  
 
Der Gewerbesteueransatz in Höhe von 24 Mio. € stellt im Etat 2009 eine große Unsicherheit 
dar. Die negativen Auswirkungen der Unternehmensteuerreform 2008 werden im Haushalts-
jahr 2009 endgültig auf die Höhe der Gewerbesteuer durchschlagen. Daneben lassen die 
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Auswirkungen der globalen Finanzmarktkrise und die daraus resultierenden Auswirkungen 
auf die Wirtschaft einen Rückgang des Gewerbesteueraufkommens befürchten. Es bleibt 
daher zu hoffen, dass das prognostizierte Gewerbesteueraufkommen tatsächlich erzielt wer-
den kann.  
 
Die Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuer bleiben im Haushaltsjahr 2009 unverän-
dert. Die Stadt Attendorn bietet damit weiterhin kreisweit die günstigsten und landesweit mit 
die niedrigsten Hebesätze und setzt ihren Kurs einer steuerfreundlichen Politik für die Ein-
wohner und Gewerbebetriebe fort, mit der sie zum Wirtschaftsstandort Nr. 1 im Kreis und 
führend in vielen weiteren kommunalen Bereichen geworden ist. 
 
Die bereits erwähnte internationale Finanzkrise könnte sich auch nachteilig auf andere wich-
tige städtische Ertrags-/Einzahlungspositionen (v. a. Einkommen- und Umsatzsteuerbeteili-
gung) auswirken. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Länder über den kommunalen Fi-
nanzausgleich eventuelle Belastungen aus dem von der Bundesregierung ins Leben gerufe-
nen „Finanzmarktstabilisierungsfonds“ an die Kommunen weitergeben werden. 
 
Die Stadt Attendorn wird aufgrund ihrer guten Steuerkraft auch im Jahr 2009 keine Schlüs-
selzuweisungen vom Land erhalten. Sie ist seit dem Jahr 1990 und somit bereits im 19. Jahr 
abundant.   
 
Der Ergebnisplan 2009 wird durch eine spürbar steigende Kreisumlage belastet. Aufgrund 
der erhöhten Steuerkraft der Stadt Attendorn im Referenzzeitraum (01.07.2007 bis 
30.06.2008) und gleichzeitig gestiegenem Finanzbedarf beim Kreis Olpe wird die Umlage im 
Jahr 2009 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,7 Mio. € auf dann voraussichtlich 20 Mio. € 
steigen. Die Stadt Attendorn wird im Jahr 2009 rd. 25 % der gesamten Kreisumlage entrich-
ten. Die Kreisumlage dominiert den Ergebnishaushalt und macht allein 36 % der gesamten 
ordentlichen Aufwendungen aus. 
 
Neben den Abschreibungen und der Kreisumlage stellen die Personal- und Versorgungs-
aufwendungen mit insgesamt rd. 9,7 Mio. € einen weiteren großen Aufwandsblock im Ergeb-
nisplan 2009 dar. Diesbezüglich sind auf den Folgeseiten detaillierte Ausführungen zu fin-
den.  
 
 
5.1.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage 
 
In der mittelfristigen Planung zeichnet sich deutlich ein sukzessives Aufzehren der Aus-
gleichsrücklage ab: Bis zum 31.12.2012 wird sich die Ausgleichsrücklage auf voraussicht-
lich nur noch ca. 2,0 Mio. € verringern.  
 
Um den damit ggf. verbundenen aufsichtsbehördlichen Regulierungsmaßnahmen (Geneh-
migungspflicht, Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes) entgegenzuwirken, ist es 
dringend notwendig, insbesondere die Abschreibungsproblematik bei Investitionsentschei-
dungen zu berücksichtigen.  
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Weiterhin ist eingehend zu prüfen, wie kurzfristig die Ertrags- und Aufwandssituation ver-
bessert und somit ein struktureller Haushaltsausgleich sichergestellt werden kann.  
 
Verstärkt wird diese Notwendigkeit durch den Tatbestand, dass der städtische Haushalt in 
starker Abhängigkeit von der Gewerbesteuer steht. Vor dem Hintergrund, dass das Gewer-
besteueraufkommen in der Stadt Attendorn sehr stark von wenigen Steuerzahlern beein-
flusst wird, können sich negative Rahmenbedingungen (Unternehmensteuerreform, konjunk-
tureller Abschwung) besonders nachteilig auf den städtischen Haushalt auswirken und dazu 
führen, dass die Ausgleichsrücklage noch deutlich schneller als erwartet aufgebraucht wird.  
 
 
5.1.3 Aufteilung des Ergebnisplanes 
 
Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplanes 2009 wird auf den folgenden 
Seiten in Diagrammen dargestellt. Im Anschluss daran erfolgt eine nähere Erläuterung der 
wesentlichen Positionen.  
 

Struktur der ordentlichen Erträge 2009

Übrige Steuern und 
ähnliche Abgaben

10,7%

Öffentl.-rechtl. und 
privatrechtl. 

Leistungsentgelte
16,6%

Gewerbesteuer
45,8%

Sonstiges
5,0%

Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen

3,9%

Gemeindeanteil 
Einkommen- und 

Umsatzsteuer
18,1%

 
 
 
Zu den ordentlichen Erträgen mit einer Gesamtsumme von 52.432.400 € zählen: 
 
• Steuern und ähnliche Abgaben (Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und 

Umsatzsteuer, übrige Steuern und ähnliche Abgaben) 
• Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
• öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
• privatrechtliche Leistungsentgelte  
• Kostenerstattungen und Kostenumlagen   
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• sonstige Transfererträge  
• sonstige ordentliche Erträge 
• aktivierte Eigenleistungen. 
 
Hinzu kommen Finanzerträge in Höhe von 300.600 €. 
Ohne die Berücksichtigung von internen Leistungsbeziehungen ergeben sich somit Erträge 
in Höhe von 52.733.000 €.  
 
Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (insbesondere durch Leistungsverrechnun-
gen mit dem Baubetriebshof) betragen im Jahr 2009 3.671.800 €. 
 
Hieraus ergibt sich für die Erträge eine Gesamtsumme in Höhe von 56.404.800 €. 
 
 

Struktur der ordentlichen Aufwendungen 2009

Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen

17,5%

Sonstige ordentliche 
Aufwendungen

3,5%
Bilanzielle 

Abschreibungen
9,0% Kreisumlage

36,2%

Personal- und 
Versorgungs-
aufwendungen

17,5%

Übrige Transfer-
aufwendungen

16,3%

 
 
Zum ordentlichen Aufwand mit einer Gesamtsumme von 55.208.900 € zählen:   
 
• Personalaufwendungen  
• Versorgungsaufwendungen  
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
• bilanzielle Abschreibungen  
• Transferaufwendungen  
• sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
Hinzu kommen Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 813.500 €. 
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Ohne die Berücksichtigung von internen Leistungsbeziehungen ergeben sich somit Aufwen-
dungen in Höhe von  56.022.400 €. 
 
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (insbesondere durch Leistungsver-
rechnungen mit dem Baubetriebshof) belaufen sich - deckungsgleich mit den Erträgen - e-
benfalls auf 3.671.800 €. 
 
Hieraus ergibt sich für die Aufwendungen eine Gesamtsumme in Höhe von 59.694.200 €. 
 
 
5.1.4 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen 
 
5.1.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben (39.096.000 €) 
 
Bei den Grundsteuern ist im Haushaltsjahr 2009 im Vergleich zum Vorjahr mit einem weite-
ren leichten Anstieg des Steueraufkommens zu rechnen. Die Ursache liegt im Wesentlichen 
in einer erhöhten Zahl von Wertfortschreibungen. Das Gesamtaufkommen an Grundsteuern 
teilt sich wie folgt auf: 
 
• Grundsteuer A       32.000 €   (Vorjahr      32.000 €) 
• Grundsteuer B                2.700.000 € (Vorjahr 2.650.000 €) 
 
Der Ansatz für die Gewerbesteuer ist für das Jahr 2009 auf 24.000.000 € (Vorjahr 
24.500.000 €) festgesetzt worden. Aufgrund der bereits dargestellten Risiken ist dieser An-
satz mit einer großen Unsicherheit behaftet. 
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Die Ermittlung der Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer mit 9.500.000 
€ (Vorjahr 8.400.000 €) und der Umsatzsteuer mit 1.900.000 € (Vorjahr 1.850.000 €) erfolgt 
auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landesinnenministeriums. Die aufgrund der guten 
konjunkturellen Entwicklung im Referenzzeitraum insgesamt gestiegenen Steuereinnahmen 
machen eine deutliche Anhebung der vorgenannten Haushaltspositionen möglich. Es bleibt 
zu hoffen, dass die internationale Finanzkrise und die daraus resultierenden düsteren Kon-
junkturaussichten des Herbstgutachtens der Wirtschaftsforschungsinstitute, die die deutsche 
Wirtschaft am Rande einer Rezession sehen, diese Annahmen nicht zunichte machen.  
 
Die Erträge aus den Kompensationsleistungen werden auf Grundlage der Proberechnung 
zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2009 mit 850.000 € (Vorjahr 800.000 €) veran-
schlagt. Auch hier profitiert die Stadt Attendorn von den Steuermehreinnahmen.  
 
5.1.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.019.600 €) 
 
Die vorgenannte Gesamtsumme der zu erwartenden Erträge setzt sich im Wesentlichen aus 
folgenden Positionen zusammen: 
 
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Bund, Land, Kreis u. a.) 1.691.600 € 
• Landeszuweisung für den Betrieb von Ganztagsgrundschulen          143.500 € 
 
Der Ansatz für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigt die Notwendig-
keit im NKF, erhaltene Zuwendungen für investive Maßnahmen entsprechend den Abschrei-
bungen ertragswirksam aufzulösen.  
 
Für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen erhält die Stadt Attendorn Zuweisungen 
für den laufenden Betrieb. 
 
5.1.4.3 Sonstige Transfererträge (40.000 €) 
 
Den wesentlichen Ansatz bilden hier die „Ablösebeträge für Stellplätze“ mit einem Betrag von 
32.500 €. Hinzu kommen einige geringere Beträge aus dem Sozialbereich. 
 
5.1.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (7.647.900 €) 
 
Hauptbestandteile dieser Ertragsgruppe sind die Abfallentsorgungsgebühren, die Entwässe-
rungsgebühren, die Friedhofsgebühren und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
für Beiträge.   
 
Im Hinblick auf die verpflichtende Einführung einer getrennten Niederschlagswassergebühr 
werden für die Planung der Entwässerungsgebühren die Ansätze der Gebührenkalkulation 
2008 übernommen. Insofern ergibt sich keine Gebührenänderung. Die Bescheide für die 
Jahre 2008 (Abrechnung) und 2009 (Vorauszahlung) werden allerdings unter dem Vorbehalt 
der Neuberechnung ergehen. Eine Neukalkulation der Abwassergebühren soll nach Vorlage 
der für die Einführung der Niederschlagswassergebühr relevanten Daten durch eine externe 
Firma erfolgen.  
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Die Abfallentsorgungsgebühren müssen im Jahr 2009 aufgrund von Kostensteigerungen 
angehoben werden. Durch eine weitere Auflösung des Sonderpostens  „Gebührenausgleich 
für die Abfallentsorgung“ können die notwendigen Gebührenerhöhungen aber in Grenzen 
gehalten werden. 
 
Die Gebührensätze für die Friedhofsgebühren bleiben im Jahr 2009 unverändert.  
 
5.1.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (1.040.450 €) 
 
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen vor allem Mieterträge aus dem allgemei-
nen Grundvermögen mit 420.000 € sowie Anerkennungsgebühren und Pachten mit 140.000 
€. Mieten. Hinzu kommen Mietzahlungen des Zweckverbandes Förderschule in Höhe von 
108.300 € und Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 102.000 €. 
 
5.1.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (595.400 €) 
 
Neben einer Vielzahl geringer Ansätze setzt sich der Gesamtbetrag im Wesentlichen  aus 
Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse mit 220.000 €, aus Erstattungsbeträgen der 
ARGE (Sach- und Personalkosten) mit 100.000 €, aus dem Erstattungsbetrag des Kreises 
zu den ungedeckten Kosten des Museumsbetriebes mit 152.800 € und aus der Kostenerstat-
tung durch das Duale System Deutschland für die Bereitstellung von Glascontainerstellplät-
zen mit 35.000 € zusammen.  
 
5.1.4.7 Sonstige ordentliche Erträge (1.824.050 €) 
 
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen insbesondere die folgenden Ansätze:  
 
• Verwarngelder nach dem Straßenverkehrsgesetz    70.000 € 
• Konzessionsabgabe der Lister- und Lennekraftwerke  390.000 € 
• Konzessionsabgabe der Stadtwerke    820.000 € 
• Auflösung der Rückstellung für Urlaubsansprüche  350.000 € 
• Auflösung der Rückstellung für Überstunden        50.000 € 
• Inanspruchnahme der Rückstellung für Altersteilzeit     29.200 €. 
 
5.1.4.8 Aktivierte Eigenleistungen (169.000 €) 
 
Setzt eine Gemeinde eigenes Personal oder Material für vermögenswirksame Maßnahmen 
ein, muss dieser Geschäftsvorfall im NKF als Herstellung erfasst werden. Dies ist z. B. bei 
Planungen und Ausschreibungen von Investitionen oder beim Einsatz eigenen Fachperso-
nals für den Bau neuer Straßen, Kanäle und Gebäude der Fall.  
 
Für das Jahr 2009 wurde der Haushaltsansatz auf der Basis von Stundenlohnsätzen und 
den Erfahrungen der Vorjahre kalkuliert.    
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5.1.4.9 Finanzerträge (300.600 €) 
 
Wesentliche Position bei den Finanzerträgen ist die Gewinnausschüttung der Stadtwerke mit 
einem voraussichtlichen Betrag von 250.000 €.  
 
Zinserträge werden im Jahr 2009 aufgrund der angespannten Liquidität nur in Höhe von rd. 
50.000 € erwartet. 
 
5.1.4.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (3.671.800 €) 
 
Unter internen Leistungsbeziehungen versteht man Dienstleistungen zwischen den Organi-
sationseinheiten einer Gemeinde. Beim Leistungserbringer entsteht ein Ertrag, während der 
Leistungsempfänger einen Aufwand zu verbuchen hat. An dieser Stelle werden die Erträge 
des Baubetriebshofs sowie der Sonstigen Zentralen Dienste / TUIV ausgewiesen. Die Ansät-
ze sind lediglich in den Teilergebnisplänen erfasst, da keine kassenwirksamen Zahlungen 
zwischen den Organisationseinheiten erfolgen.  
 
 
5.1.5 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen 
 
5.1.5.1 Personalaufwendungen (8.557.800 €), Versorgungsaufwendungen  (1.117.000 €)  
 
Aufgrund haushaltsrechtlicher Vorgaben wurden bei dieser Haushaltsposition erstmals 
Rückstellungszuführungen für Urlaubsansprüche, Überstunden und Altersteilzeit ausgewie-
sen, die entsprechenden Gegenpositionen (Auflösungen der vorgenannten Rückstellungen) 
sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen berücksichtigt worden. Diese Bruttoveranschla-
gung erhöht den Personalaufwendungsansatz um 506.900 €. Ohne Berücksichtigung dieses 
Tatbestandes sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2009 im Vergleich 
zum Vorjahr um insgesamt 396.900 € (+ rd. 4,5 %) gestiegen. Wesentliche Gründe für diese 
Entwicklung sind deutliche Tarifsteigerungen bei den tariflich Beschäftigten, zu erwartende 
gesetzliche Besoldungserhöhungen bei den Beamten und zusätzliche Personalkosten im 
Südsauerlandmuseum.  
 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten für das Haushaltsjahr 2009 eine 
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von insgesamt 168.000 €. Die 
voraussichtliche Höhe der Rückstellungszuführung wurde mit Hilfe eines versicherungsma-
thematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, im Auftrag der Westfälisch-Lippischen 
Versorgungskasse ermittelt. Das geplante Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz könnte dazu 
führen, dass Kommunen künftig deutlich höhere Pensionsrückstellungen bilden müssen.  
 
Der Stellenplan 2009 reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,75 Stellen (2 %) auf ins-
gesamt 165,75 Stellen. Die Verringerung der Stellen resultiert daraus, dass Stellenanteile 
der Förderschule ab 2009 in einem gesonderten Stellenplan des Zweckverbandes geführt 
werden. Außerdem wurden ausscheidende Mitarbeiter/innen teilweise nicht ersetzt. Insbe-
sondere unter Berücksichtigung des beachtlichen Investitionsvolumens und des umfangrei-
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chen Aufgabenspektrums ist festzustellen, dass die Stadt Attendorn weiterhin einen strikten 
Konsolidierungskurs im Personalbereich verfolgt.  
 
5.1.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (9.636.450 €) 
 
In diesem Block sind insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das 
städtische Anlagevermögen veranschlagt. Hier führen allgemeine Kostensteigerungen (ins-
besondere die gestiegenen Energiekosten) und notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen 
zu erhöhten Aufwendungen.  
 
5.1.5.3 Bilanzielle Abschreibungen (4.965.700 €) 
 
Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastruktur-
vermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand 
darzustellen. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtli-
chen Nutzungsdauer berechnet.  
 
5.1.5.4 Transferaufwendungen (28.984.000 €) 
 
Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere alle Zuschüsse und Umlagen. Hervor-
zuheben sind die Gewerbesteuerumlage, die Umlagen an die Zweckverbände, die Kreisum-
lage, die Krankenhausinvestitionsumlage und der Beitrag an den Ruhrverband.  
 
Bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von 24 Mio. € ergeben sich Gewerbesteu-
erumlageverpflichtungen in Höhe von 4,1 Mio. €. Allein die über die Gewerbesteuerumlage 
abzurechnende Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (Solidaritätsbeitrag der 
Stadt) beträgt im Jahr 2009 rd. 2,1 Mio. €.   
 
Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage setzen sich aus der Steuerkraftmesszahl, den 
erhaltenen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) und den jeweiligen Abrechnungsbeträgen 
zusammen. Durch die gestiegenen Gewerbesteuererträge in der Referenzperiode liegen die 
Umlagegrundlagen 2009 deutlich über denen des Vorjahres. Dieser Tatbestand führt bei 
gleichzeitig steigendem Finanzbedarf des Kreises Olpe zu einer deutlichen Erhöhung der 
Kreisumlage für die Stadt Attendorn. Lediglich die zeitgleich ebenfalls gestiegenen Umlage-
grundlagen der übrigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden halten den Anstieg der 
Kreisumlage für die Stadt Attendorn in Grenzen. Die Kreisumlage wird sich im Jahr 2009 
voraussichtlich auf 20.000.000 € belaufen. Da seitens des Kreises Olpe derzeit noch keine 
endgültigen Daten vorliegen, können sich bei diesem Ansatz noch erhebliche Änderungen 
ergeben.   
 
Die an das Land Nordrhein-Westfalen zu entrichtende Krankenhausinvestitionsumlage (Pau-
schale je Einwohner) beträgt im Jahr 2009 voraussichtlich 280.000 €. 
 
Der von der Stadt Attendorn an den Ruhrverband zu entrichtende Beitrag für den Betrieb der 
Kläranlagen (Klärkostenbeitrag) beträgt im Jahr 2009 voraussichtlich 2.460.000 €. 
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5.1.5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.947.950 €) 
 
Hier sind insbesondere Aufwendungen für Beiträge an Vereine und Verbände, Aufwandsent-
schädigungen, Mieten und Pachten, Versicherungen, Geschäftsaufwendungen und Leasing-
kosten veranschlagt. 
 
Aufgrund ihrer Größenordnung sind die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder mit 
185.000 €, die Kosten für Grundstücksanschlüsse mit 220.000 €, die Beiträge an den Ge-
meindeunfallversicherungsverband und Versicherungsverband für Gemeinden und Gemein-
deverbände mit 170.000 € sowie die Aufwendungen für Leasing mit 185.000 € gesondert zu 
erwähnen. 
 
5.1.5.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (813.500 €) 
 
Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite werden im Haushaltsjahr 2009 mit 
750.000 € veranschlagt. Die im Jahr 2009 geplante Kreditaufnahme führt zu einer deutlichen 
Steigerung der Zinsbelastungen. Bezüglich der Höhe der Zinsaufwendungen bleibt die Unsi-
cherheit, wie sich die Finanzmarktkrise auf die Modalitäten (hier insbesondere die Zinshöhe) 
der im Jahr 2009 aufzunehmenden Darlehen auswirkt. 
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5.1.5.7 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (3.671.800 €) 
 
Unter dieser Position werden Aufwendungen ausgewiesen, die zu den Erträgen aus internen 
Leistungsbeziehungen korrespondieren. Auch diese Ansätze sind lediglich in den Teilergeb-
nisplänen erfasst, da keine kassenwirksamen Zahlungen zwischen den Organisationseinhei-
ten (Baubetriebshof, Sonstige Zentrale Dienste / TUIV) erfolgen. 
 
 

5.2 Finanzplan 2009 
 
5.2.1 Überblick 
 
Der Finanzplan 2009 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. 9,5 Mio. € 
ab. Ursächlich hierfür sind vor allem die hohen Auszahlungen im Bereich der Investitions-
tätigkeit in Höhe von rd. 10,7 Mio. €, während gleichzeitig die Einzahlungen aus Investiti-
onstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr stark zurückgehen.  
 
Besonders bedenklich ist der negative Saldo aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1,7 
Mio. €, der dokumentiert, dass die Stadt Attendorn im Jahr 2009 nicht in der Lage ist, ihre 
konsumtiven Auszahlungen aus laufenden Einzahlungen zu finanzieren. Allein der Umstand, 
dass ein aus Vorjahresüberschüssen resultierender, disponibler Anfangbestand an liquiden 
Mitteln in Höhe von rd. 2,5 Mio. € zur Verfügung steht, verhindert die Notwendigkeit zur Auf-
nahme von Kassenkrediten.  
 
Für die Finanzierung der Investitionstätigkeit ist eine Kreditaufnahme in Höhe von insge-
samt 7,85 Mio. € erforderlich. Allein rd. 4,6 Mio. € dieses außergewöhnlich hohen Kreditbe-
darfs sind auf den Bau der Nordumgehung zurückzuführen, da die zugehörige Landesförde-
rung nur sukzessive und zum Teil lediglich in geringen Beträgen in den Folgejahren ausge-
zahlt wird. 
 
In der mittelfristigen Finanzplanung zeichnen sich aufgrund der enormen Investitionsvorha-
ben der Stadt Attendorn weitere deutliche Liquiditätsdefizite ab, die eine weitere Aufnahme 
von Fremdkapital erforderlich machen werden. Um die Neuverschuldung in Grenzen zu hal-
ten, ist es unabdingbar, die Umsetzung verschiedener Investitionsvorhaben zu überdenken 
oder zumindest zeitlich zu strecken.  
 
 
5.2.2 Aufteilung des Finanzplanes 
 
Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen 
und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der 
Kommune. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zahlungen aus Investi-
tionstätigkeit sowie Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.  
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5.2.3 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen 
 
5.2.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weit-
gehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Erträge darstellen.  
 
Teilweise ergeben sich jedoch deutliche Differenzen zwischen den einzelnen Einzahlungsar-
ten im Finanzplan und den Ertragsarten im Ergebnisplan:   
 
Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Erträge höher als die Einzahlun-
gen, da insbesondere die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten nicht liquiditätswirk-
sam sind.  
 
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte differieren bei Erträgen und Einzahlungen, weil 
die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Beiträge“ keine Einzahlungen darstellen. 
 
5.2.3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 2.936.500 €. 
 
An Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (1.950.000 €) sind insbesondere veranschlagt: 
 
• Investitionspauschale           780.000 € 
• Schulpauschale/Bildungspauschale         478.000 € 
• Sportpauschale                67.000 € 
• Feuerschutzpauschale                70.000 € 
• Landeszuweisung für die Baukosten der Nordtangente         400.000 € 
• Zuwendungen vom Westf. Museumsamt für die Einrichtung des Museums   50.000 € 
• Zuwendung vom Landschaftsverband für den Umbau des Museums  100.000 € 
 
Die Summe der Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachlagen (459.500 €) ergibt sich 
fast ausschließlich aus der Position „Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen“ mit 
450.000 €.   
 
Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (527.000 €) setzen sich aus den 
Beiträgen für den Straßen- und Kanalbau sowie Kostenerstattungen für sonstige Erschlie-
ßungsmaßnahmen zusammen.  
 
 
5.2.4 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen 
 
5.2.4.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weit-
gehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Aufwendungen darstellen.  
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Teilweise ergeben sich jedoch deutliche Differenzen zwischen den einzelnen Auszahlungsar-
ten im Finanzplan und den Aufwandsarten im Ergebnisplan:  
 
Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sind nicht deckungsgleich, da die 
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung Aufwand ist und keine Auszahlung dar-
stellt. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Stadtverordnetenversammlung am 
14.09.2005 beschlossen hat, eine freiwillige Liquiditätsrücklage für künftige Pensionslasten 
zu bilden und vom Jahr 2006 an jährlich 165.000 € in einen Versorgungsfonds einzuzahlen. 
Dieser Auszahlungsbetrag wird zum Jahr 2009 auf 172.500 € angepasst. Das Geld soll zur 
Finanzierung künftiger Pensionsverpflichtungen eingesetzt werden. Die in den Fonds einzu-
zahlenden Beträge stellen keine Aufwendungen, sondern lediglich Auszahlungen dar. Die 
gesamten Personalauszahlungen (Auszahlungen an aktive Beschäftigte und Pensionäre) 
haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 407.100 €  (+ 4,68 %) erhöht. Ursächlich hierfür 
sind insbesondere die zu erwartenden tariflichen Steigerungen.  
 
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind in ihrer Höhe nicht 
gleich, da verschiedene Bauunterhaltungsmaßnahmen aufgrund der Auflösung einer In-
standhaltungsrückstellung keine Aufwendungen, sondern nur Auszahlungen darstellen.  
 
5.2.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von 10.682.100 €. 
 
Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1.510.000 €) umfassen 
Grundstückskaufpreise und Vermessungskosten. 
 
Die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich auf 8.481.500 €. Dieser Gesamtbetrag 
verteilt sich schwerpunktmäßig auf die einzelnen Aufgabengebiete wie folgt: 
 
• Schulbereich  

- Umsetzung Brandschutzkonzept Grundschulen     350.000 € 
• Musikschule 

- Umbau der Katholischen Hauptschule zur Musikschule    230.000 € 
• Feuerschutz 

- Bau von Löschwasserbehältern             70.000 € 
 
Für den Bereich „Straßenbau, Erschließung, Gehwege, Verkehrsberuhigung, Radwege“ 
werden insgesamt 6.530.000 € bereitgestellt. Hier handelt es sich insbesondere um die fol-
genden Baumaßnahmen: 
 
• Bau der Nordtangente             5.000.000 € 
• Straßenbau in Neu-Listernohl          650.000 € 
• Gehwege im Repetal            300.000 € 
• Sonstiger Straßenbau            100.000 € 
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• Beleuchtungsanlagen               145.000 € 
• Kreisverkehr Attendorner Straße / Neue Straße      150.000 € 
• Stadterneuerung – Trittsteinkonzept         50.000 €  
 
Für den Bereich „Kanalbau / Wasserbau“ werden insgesamt 975.000 € bereitgestellt. Die 
höchsten Beträge in diesem Budget entfallen auf:  
 
• Kanal/Hochwasserschutz Neu-Listernohl       400.000 € 
• Kanalbau Birkenstück             50.000 € 
• Kanalbau Bieke (Lichtringhausen)          30.000 € 
• Sanierung von Kanälen         300.000 € 
• Kanalbau Waldenburger Weg          40.000 € 
 
Im Bereich der sonstigen Infrastruktur werden rd. 200.000 € in die Planung des Industriege-
bietes Eckenbachtal investiert.    
 
Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens belaufen 
sich auf insgesamt 526.100 €. Die wesentlichsten Positionen sind: 
 
• Beschaffung von Geräten, Maschinen und Einrichtung (Baubetriebshof)   70.000 € 
• Beschaffung von Fahrzeugen (Baubetriebshof)          105.000 € 
• Beschaffung von Fahrzeugen (Feuerwehr Ennest)          250.000 € 
 
Zu den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (144.500 €) zählen alle von der Stadt 
Attendorn gewährten Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionen Dritter (insbesondere 
an Vereine). Ins Gewicht fällt hier der Zuschuss an den Kindergarten Röllecken für Baumaß-
nahmen am Kindergartengebäude mit voraussichtlich rd. 80.000 €. 
 
Bei den sonstigen investive Auszahlungen handelt sich um die geplante Errichtung einer 
Gedenkstätte für Kriegsopfer am Rathaus im Wert von 20.000 €. 
 
 
5.2.5 Kredite 
 
5.2.5.1 Kredite für Investitionsmaßnahmen 
 
Die fehlende Liquidität macht im Haushalt 2009 die Aufnahme von Krediten für Investitions-
maßnahmen in Höhe von 7,85 Mio. € unumgänglich. Damit bewegt sich der Haushalt am 
Rande der haushaltsrechtlich zulässigen Kredithöhe für Investitionen. 
 
Wie bereits erläutert, macht allein die Vorfinanzierung der Nordumgehung eine Kreditauf-
nahme von 4,6 Mio. € erforderlich, da sich die Landesförderung gemäß Zuwendungsbe-
scheid mit teilweise nur geringen jährlichen Zuweisungsbeträgen bis zum Jahr 2018 hinzieht. 
Um die städtische Verschuldung möglichst schnell wieder zurückzuführen, sollte für die Fi-
nanzierung der Nordumgehung ein zweckgebundenes Darlehen aufgenommen werden, wel-



- 32 - 
   
                             
 

   

ches mit den entsprechenden Zuweisungsbeträgen des Landes sukzessive wieder getilgt 
wird.      
 
 

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten 1998-2009
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Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung 
1998-2009
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5.2.5.2 Kredite zur Liquiditätssicherung  
 
Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Stadt Attendorn Kredite zur Liquidi-
tätssicherung (Kassenkredite) aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von 
5.000.000 € ausgewiesen. 
 
 
5.2.6 Verpflichtungsermächtigungen 
 
Der Haushalt 2009 sieht Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 5.300.000 € 
vor:  
 
• Stadterneuerung / Trittsteinkonzept        200.000 € 
• Bau der Nordtangente       3.600.000 € 
• Böschungssicherung Finnentroper Straße / Attahöhle         100.000 € 
• Sanierung Kanal Im Schwalbenohl        100.000 € 
• Kanal Neu-Listernohl/Hochwasserschutz       350.000 €  
• Straßenbau Neu-Listernohl         450.000 € 
• Ausbau Birkenstück / Alte Dorfstraße           350.000 €  
• Kanalbau Birkenstück             150.000 € 
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5.3 Steuersätze für die Gemeindesteuern 2009 
 
Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2009 werden durch die Haus-
haltssatzung wie folgt festgesetzt: 
 
• Grundsteuer A  170 v. H.  (fiktiver Hebesatz des Landes NRW:  192 v. H.) 
• Grundsteuer B  315 v. H.  (fiktiver Hebesatz des Landes NRW:  381 v. H.) 
• Gewerbesteuer 395 v. H.  (fiktiver Hebesatz des Landes NRW:  403 v. H.). 
 
Die Stadt Attendorn setzt damit ihre steuerfreundliche Politik fort und verzichtet durch die 
Nichtanwendung der fiktiven Hebesätze auf zusätzliche Steuererträge/-einzahlungen in Höhe 
von rd. 1 Mio. €. 
 

6. Schlussbemerkungen 
 
Während der Ergebnisplan (noch) formell ausgeglichen werden kann, da der Verlust von rd. 
3,3 Mio. € durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt wird, macht die fehlende Liquidität im 
Finanzplan eine Rekord-Kreditaufnahme erforderlich.  
 
Aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stellen insbesondere die 
Haushaltsansätze für die Gewerbesteuer sowie die Einkommen- und Umsatzsteuerbeteili-
gung große Risikofaktoren dar.  
 
Die Entwicklung der Kreisumlage als dominante Aufwands- und Auszahlungsposition ist im 
städtischen Haushalt besonders kritisch in den Blick zu nehmen. Nur die ebenfalls gute Steu-
erkraft der übrigen kreisangehörigen Kommunen im Referenzzeitraum sorgt dafür, dass der 
Kreisumlagenhebesatz im Vergleich mit anderen Kreisen noch relativ niedrig ist. Vor allem 
die Einführung des NKF beim Kreis Olpe ab dem Jahr 2009 könnte die Umlageverpflichtung 
der Kommunen künftig noch weiter steigern. Nach aktueller Gesetzeslage kann der Kreis die 
dann von ihm zu erwirtschaftenden Abschreibungen und Rückstellungszuführungen als un-
gedeckten Finanzbedarf über die Kreisumlage bei den Kommunen geltend machen. Der 
Kreis Olpe hat zwischenzeitlich eine Konzeption zur Sicherstellung von finanzwirtschaftlichen 
Handlungsspielräumen im Zuge der Einführung des NKF beschlossen, die die negativen 
Auswirkungen des NKF für die kreisangehörigen Kommunen beschränken soll. Trotzdem ist 
es unabdingbar, den Kreis Olpe eindringlich zu Maßnahmen zu bewegen, die einen weiteren 
Anstieg der Kreisumlage verhindern. Gleichzeitig muss die Stadt Attendorn ihrerseits Über-
legungen anstellen, ihre Umlagenbelastung ggf. durch die künftig mögliche Übernahme von 
Kreisaufgaben (z. B. Jugendamt) zu minimieren. 
 
Das Haushaltsjahr 2009 zeigt wieder sehr deutlich, dass der Haushaltsausgleich durch die 
Einführung des NKF wesentlich erschwert worden ist. Insbesondere die aufgrund des großen 
und weiter steigenden Anlagevermögens der Stadt Attendorn zu erwirtschaftenden Ab-
schreibungen werden auch künftige Haushalte spürbar belasten und politische Gestaltungs-
spielräume minimieren. Daher ist es geboten, die Abschreibungsaufwendungen durch eine 
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Reduzierung der städtischen Investitionen deutlich einzudämmen. Hierbei gilt es zu unter-
scheiden: Handelt es sich um notwendige und unabweisbare Investitionen, die den Standort 
Attendorn und das zukünftige Wohl der Stadt sichern? Oder handelt es sich lediglich um 
wünschenswerte Maßnahmen, die bei näherer Betrachtung verzichtbar wären?  
 
Der rasche Abbau der Ausgleichsrücklage erfordert umgehende Maßnahmen, damit in Zu-
kunft wieder ein strukturell ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden kann (ausgeglichener 
Haushalt ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage). 
 
Mit erheblicher Sorge ist die Entwicklung der städtischen Liquidität zu betrachten. Die Liqui-
ditätsdefizite, vor denen schon in den Haushaltsvorberichten der Vorjahre sowie in diversen 
Finanzzwischenberichten eingehend gewarnt wurde, werden die Stadt Attendorn im Jahr 
2009 einholen. Der Haushalt verfügt bei weitem nicht über genügend eigene finanzielle Mit-
tel, um die hohen Investitionen zu schultern und sieht folglich die Aufnahme von Krediten in 
erheblicher Höhe vor. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2010 bis 2012 offenbart, 
dass die Stadt Attendorn bei unveränderten Rahmenbedingungen auch künftig nicht über 
genügend liquide Mittel verfügen wird, um die geplanten hohen Investitionen durchzuführen. 
Angesichts der notwendigen Auszahlungen zur reinen Erhaltung und Verbesserung der be-
stehenden städtischen Infrastruktur (insbesondere im Straßen- und Kanalbereich) dürften 
weitere Kreditaufnahmen unausweichlich sein. Diese sind aber in jedem Fall auf das not-
wendigste Maß zu beschränken. 
 
Die gesamte Einzahlungs- und Auszahlungsstruktur der Stadt Attendorn ist nunmehr einge-
hend auf den Prüfstand zu stellen. Es ist zwingend erforderlich, nach der Realisierung der 
von der Politik für notwendig befundenen Großprojekte (insbesondere Bau der Nordumge-
hung und Erschließung des Gewerbegebietes Eckenbachtal) das Investitionsvolumen deut-
lich zu reduzieren, um den Haushalt wieder zu konsolidieren. Im Zentrum künftiger Investiti-
onen müssen dann der Bau der von den Bürgern zum Teil bereits in beträchtlicher Höhe 
vorfinanzierten Erschließungsstraßen sowie die gezielte Sanierung der bestehenden städti-
schen Infrastruktur stehen.    
 
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass der Haushalt 2009 und die mittelfristige Pla-
nung deutlich aufzeigen, dass sich die Haushaltslage der Stadt Attendorn erheblich ver-
schlechtern wird.  
 
Aus diesem Grund sind kurzfristige Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung unabdingbar. 
Dabei müssen vorrangig die deutlich zu hohen Aufwands- und Auszahlungspositionen den 
tatsächlichen Erträgen und Einzahlungen angepasst werden. 
 
 
Attendorn, 5. November 2008 
Überarbeitet 15.12.2008 
Der Bürgermeister 
 
 
(Alfons Stumpf) 
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Deckungsvermerke

gem. § 21 GemHVO



Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen / Auszahlungen gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden folgende Produktsachkonten jeweils getrennt im Ergebnisplan und im Finanzplan für gegenseitig deckungsfähig 
erklärt:

Nr. Bezeichnung Produkt bew. Bemerkungen
Ergebnisplan Finanzplan Amt

Aufwendungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Personalaufwendungen-, auszahlungen alle 50 70 11 Die Personalaufwendungen-, auszahlun-
gen innerhalb der Kontengruppen 50 und 
innerhalb der Kontengruppe 70 sind jeweils 
gegenseitig deckungsfähig

2 Abschreibungen alle 57  -- 20 Die Aufwendungen für Abschreibungen in 
der Kontengruppe 57 sind gegenseitig 
deckungsfähig

3 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Baubetriebshof

alle 58  -- 66 Die Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen Baubetriebshof mit 
der Gruppierung 58 sind gegenseitig 
deckungsfähig
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4 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
sonstige zentrale Dienste / TUIV

alle 58  -- 10 Die Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen sonstige zentrale 
Dienste / TUIV mit der Gruppierung 58 sind 
gegenseitig deckungsfähig

5 Bauunterhaltung alle 5231 7231 65 Die Aufwendungen und Auszahlungen für 
die Bauunterhaltung (Kontierung 5231 
/7231) sind jeweils gegenseitig 
deckungsfähig

6 Bewirtschaftung alle 5237 7237 65 Die Aufwendungen / Auszahlungen für die 
Bewirtschaftung mit der Kontierung 5237 / 
7237 sind jeweils gegenseitig 
deckungsfähig

7 Schülerbeförderungskosten 003 001 001 
003 001 002 
003 001 004

5241 7241 40 Die Schülerbeförderungskosten mit den 
Kontierungen 5241 / 7241 sind jeweils 
gegenseitig deckungsfähig

Kontengruppe / Konto



Nr. Bezeichnung Produkt bew. Bemerkungen
Ergebnisplan Finanzplan Amt

Kontengruppe / Konto

8 Sonstige zentrale Dienste (Druckerei, Fuhrpark, zentrale 
Beschaffung...)

001 004 003 54 74 10 Bei diesen Aufwendungen / Auszahlungen 
handelt sich überwiegend um den früheren 
sächl. SN. Die Aufwendungen und 
Auszahlungen dieser Kontengruppe sind 
jeweils gegenseitig deckungsfähig

9 Abfallwirtschaft 011 001 001 52 72 20 Die Aufwendungen / Auszahlungen der 
Kontengruppe 52 / 72 sind innerhalb des 
Produktes (Gebührenhaushalt) jeweils 
gegenseitig deckungsfähig

10 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 011 002 001 52 - 54 72 - 74 20 Die Aufwendungen / Auszahlungen der 
Kontengruppe 52 - 54 / 72 - 74 sind 
innerhalb des Produktes 
(Gebührenhaushalt) jeweils gegenseitig 
deckungsfähig

11 Darlehenszinsen 016 001 001 55 75 20 Die Aufwendungen / Auszahlungen für 
Zinsen der Kontierung 55 / 75 sind 
gegenseitig deckungsfähig
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Investive Auszahlungen

12 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 011 002 001 7831 / 7832 66
Die investiven Auszahlungen 7831 / 7832 
sind innerhalb des Produktes gegenseitig 
deckungsfähig

13 Bau von Verkehrsinfrastruktur 012 001 001 7831 / 7832 66 Die investiven Auszahlungen 7831 / 7832 
sind innerhalb des Produktes gegenseitig 
deckungsfähig

14 Tilgung von Darlehen 016 001 001 79 20 Die Auszahlungen für Tilgung der 
Kontierung 79 sind gegenseitig 
deckungsfähig



Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

Mehrerträge / Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen bei folgenden Ansätzen:

Nr. Produkt Bezeichnung Bezeichnung
Ergebnisplan Finanzplan Ergebnisplan Finanzplan

Erträge / Einzahlungen Aufwendungen / Auszahlungen

1 011 001 001 43 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52 72 Aufw. / Ausz. für Sach- und Dienstleistungen

2 011 002 001 43 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52 72 Aufw. / Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
53 73 Transferaufwendungen-, auszahlungen
54 74 Sonstige ordentl. Aufwendungen / Auszahlungen
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Kontengruppe / Konto Kontengruppe / Konto
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Gesamtpläne

Hinweis:
Der gem. § 1 Abs. 3 GemHVO vorgeschriebene Ausweis des
Jahresergebnisses 2007 konnte nicht erfolgen, da der
Jahresabschluss bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung
noch nicht fertig gestellt werden konnte.
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Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Ansatz Ansatz
2007 2008 2009 2010 2011 2012

€ € € € € €
        1 2 3 4 5 6

1 40 Steuern und ähnliche Abgaben 38.876.500 38.345.000 39.096.000 39.696.000 39.796.000 39.796.000
2 + 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.696.450 2.781.600 2.019.600 2.030.100 2.019.600 2.019.600
3 + 42 Sonstige Transfererträge 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
4 + 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.188.250 7.450.950 7.647.900 7.850.900 7.998.100 8.002.400
5 + 441 Privatrechtliche Leistungsentgelte 986.000 1.063.450 1.040.450 1.030.950 1.031.450 1.031.450
6 + 442 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 535.300 690.900 595.400 630.550 612.800 604.000
7 + 45 Sonstige ordentliche Erträge 1.488.900 1.385.500 1.824.050 1.394.850 1.394.850 1.394.850
8 + 471 Aktivierte Eigenleistungen 228.100 138.300 169.000 169.000 169.000 169.000
9 +/- 472 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 53.039.500 51.895.700 52.432.400 52.842.350 53.061.800 53.057.300
11 - 50 Personalaufwendungen 7.303.100 7.650.500 8.557.800 8.226.400 8.340.800 8.520.800
12 - 51 Versorgungsaufwendungen 983.000 1.120.500 1.117.000 1.123.500 1.097.000 1.103.000
13 - 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.135.450 9.430.950 9.636.450 9.118.450 9.474.950 9.297.450
14 - 57 Bilanzielle Abschreibungen 4.888.900 5.065.300 4.965.700 4.965.700 4.965.700 4.965.700
15 - 53 Transferaufwendungen 31.219.700 27.243.200 28.984.000 28.183.100 28.277.300 28.431.500
16 - 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.035.650 2.090.050 1.947.950 1.968.250 1.887.750 1.870.250
17 = Ordentliche Aufwendungen 54.565.800 52.600.500 55.208.900 53.585.400 54.043.500 54.188.700

18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit               
(= Zeilen 10 und 17) -1.526.300 -704.800 -2.776.500 -743.050 -981.700 -1.131.400

19 + 46 Finanzerträge 450.600 300.600 300.600 300.600 300.600 300.600
20 - 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 566.500 607.000 813.500 1.063.500 1.063.500 1.063.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -115.900 -306.400 -512.900 -762.900 -762.900 -762.900

22 = Ordentliches Ergebnis                                         
(= Zeilen 18 und 21) -1.642.200 -1.011.200 -3.289.400 -1.505.950 -1.744.600 -1.894.300

23 + 49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 - 59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis                              
(= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis                                        
(= Zeilen 22 und 25)

-1.642.200 -1.011.200 -3.289.400 -1.505.950 -1.744.600 -1.894.300

Gesamtergebnisplan

Planung für das Haushaltsjahr
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz VE
2008 2009 2009 2010 2011 2012

€ € € € € €
2 3 4 5 6 7

1 60 Steuern und ähnliche Abgaben 38.345.000 39.096.000 0 39.696.000 39.796.000 39.796.000
2 + 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.111.200 328.000 0 338.500 328.000 328.000
3 + 62 Sonstige Transfereinzahlungen 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000
4 + 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.353.750 6.586.600 0 6.789.600 7.036.800 7.041.100
5 + 641 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.063.950 1.040.950 0 1.031.450 1.031.950 1.031.950
6 + 642 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 690.900 595.400 0 630.550 612.800 604.000
7 + 65 Sonstige Einzahlungen 1.497.700 1.459.000 0 1.497.000 1.494.500 1.491.000
8 + 66 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 300.600 300.600 0 300.600 300.600 300.600
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 49.403.100 49.446.550 0 50.323.700 50.640.650 50.632.650
10 - 70 Personalauszahlungen 7.605.800 8.105.400 0 8.264.900 8.430.800 8.596.800
11 - 71 Versorgungsauszahlungen 1.092.000 1.065.000 0 1.070.000 1.075.000 1.080.000
12 - 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.885.950 10.175.450 0 10.018.450 9.474.950 9.297.450
13 - 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 667.000 873.500 0 1.123.500 1.123.500 1.123.500
14 - 73 Transferauszahlungen 27.243.200 28.984.000 0 28.183.100 28.277.300 28.431.500
15 - 74 Sonstige Auszahlungen 2.109.250 1.974.850 0 1.995.250 1.914.750 1.897.250
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 49.603.200 51.178.200 0 50.655.200 50.296.300 50.426.500

17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 9 u.16) -200.100 -1.731.650 0 -331.500 344.350 206.150

18  + 681 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.228.500 1.950.000 0 2.000.000 1.800.000 4.209.900

19  + 682
Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Sachanlagen 1.001.000 459.500 0 751.000 751.000 751.000

20  + 6822
Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0

21  + 683 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 2.033.000 527.000 0 1.518.000 1.308.000 1.308.000
22  + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.262.500 2.936.500 0 4.269.000 3.859.000 6.268.900

24  -
7822/ 
7823

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 1.010.000 1.510.000 0 2.375.000 1.010.000 1.010.000

25  - 7831/
7832 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.391.000 8.481.500 5.300.000 13.676.000 6.516.000 4.871.000

26  - 7826/
7827

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen 776.500 526.100 0 424.500 341.500 339.500

27  - 7824/
7825 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0

28  - 781 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 65.000 144.500 0 52.500 52.500 52.500
29  - 7829 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 20.000 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.242.500 10.682.100 5.300.000 16.528.000 7.920.000 6.273.000

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                           
(=Zeilen 23 und 30)

-4.980.000 -7.745.600 -5.300.000 -12.259.000 -4.061.000 -4.100

32  =
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                 
(=Zeilen 17 und 31) -5.180.100 -9.477.250 -12.590.500 -3.716.650 202.050

33  + 69 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 3.004.500 7.854.500 0 4.500 4.500 4.500
34  - 79 Tilgung und Gewährung von Darlehen 810.000 820.000 0 905.000 720.000 720.000
35  = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.194.500 7.034.500 0 -900.500 -715.500 -715.500

36  =
Änderung des Bestandes an eigenen 
Finanzmitteln                                              
(=Zeilen 32 und 35)

-2.985.600 -2.442.750 -13.491.000 -4.432.150 -513.450

37  + Anfangsbestand an Finanzmitteln 3.000.000 2.500.000 0 0 0 0

38  = Liquide Mittel                                           
(= Zeilen 36 und 37)

14.400 57.250 0 -13.491.000 -4.432.150 -513.450

Gesamtfinanzplan

Planung für das Haushaltsjahr
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Teil B

Teilergebnispläne,
Teilfinanzpläne und

Investitionsmaßnahmen
nach Produktbereichen
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Teil C

Anlagen
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Wahlbeamte Besoldungs- Zahl der Stellen Zahl der tatsächlich
und gruppe insgesamt davon aus- 2008 besetzten Stellen Erläuterungen

Laufbahngruppen gesondert am 30.06.2008
    
1 2 3 4 5 6 7

  Wahlbeamte 

  Bürgermeister B 4 1,00 - 1,00 1,00
  Beigeordneter A 15 1,00 - 1,00 1,00

  Höherer Dienst

  Stadtoberverwaltungsrat A 14 0,00 - 1,00 1,00
  Stadtbaurat A 13 1,00 - 1,00 1,00
  Stadtverwaltungsrat A 13 1,00  - 0,00 0,00

  Gehobener Dienst

  Stadtoberamtsrat A 13 1,00 - 3,00 3,00
  Stadtamtsrat A 12 5,00 - 5,00 5,00
  Stadtamtmann A 11 3,20 - 2,20 2,20
  Stadtoberinspektor A 10 2,00 - 2,00 2,00
  Stadtinspektor A 9 3,00 - 2,00 2,00  

  Mittlerer Dienst

  Stadtamtsinspektor A 9 4,70 - 4,70 4,70 1 mit Zulage
  Stadthauptsekretär A 8 2,60 - 3,10 2,60  
  Stadtobersekretär A 7 1,00 - 1,00 1,00

Beamte insgesamt 26,50  - 27,00 26,50
   

Stellenplan 2009
Teil A: Beamte

Zahl der Stellen 2009
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Entgeltgruppe Zahl der Stellen Zahl der Stellen Zahl der tatsächlich Erläuterungen
 2009 2008 besetzten Stellen

am 30.06.2008
1 2 3 4 5

a) Vollbeschäftigte
13 - -  -
12 2,00 2,00 1,00
11 9,00 9,00 9,00
10 5,00 6,00 6,00
9 9,00 8,00 8,00
8 13,00 14,00 14,00
7 - - -
6 12,00 13,00 13,00
5 23,00 23,00 22,00
4 - - -
3 - - -
2 1,00 - -

Zwischensumme 74,00 75,00 73,00
b) Teilzeitbeschäftigte

13 0,50 0,50 0,50
12 - - -
11 - - -
10 0,70 0,70 0,70
9 0,30 - -
8 1,80 1,80 1,80
7 - - -
6 2,10 2,70 2,20
5 6,35 7,40 8,00
4 - - -
3 2,00 1,90 1,90
2  -  -  -

Zwischensumme 13,75 15,00 15,10
Tariflich Beschäftigte 

(bisherige Angestellte) 87,75 90,00 88,10

Stellenplan 2009
Teil B: Tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)
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Entgeltgruppe Zahl der Stellen Zahl der Stellen Zahl der tatsächlich Erläuterungen
 2009 2008 besetzten Stellen

am 30.06.2008
1 2 3 4 5

a) Vollbeschäftigte
6 17,00 16,00 17,00
5 12,00 13,00 12,00
4 1,00 1,00 1,00
Zwischensumme 30,00 30,00 30,00

b) Teilzeitbeschäftigte
3 0,60 0,60 0,60
2 20,90 21,90 21,00
Zwischensumme 21,50 22,50 21,60

Tariflich Beschäftigte 
(bisherige Arbeiter) 51,50 52,50 51,60

Stellenplan 2009
Teil C: Tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)
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Produkt- Bezeichnung Erläuterungen
bereich B 4 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 Su.

1 2 7

001 Innere Verwaltung 1,00 1,00 1,10 1,00 1,95 1,86 1,00 2,00 3,88 1,46 0,01 16,26

002 Sicherheit und Ordnung 1,17 0,89 0,90 0,69 0,10 0,88 4,63

003 Schulträgeraufgaben 0,02 0,05 0,07

004 Kultur und Wissenschaft 0,01 0,04 0,07 0,03 0,04 0,19

005 Soziale Leistungen 0,83 0,36 0,90 2,09

006 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 0,05 0,20 0,01 0,01 0,02 0,29

008 Sportförderung 0,00

009 Räumliche Planung u. Entwicklung 0,03 0,03

010 Bauen und Wohnen 0,20 0,10 0,10 0,40

011 Ver- und Entsorgung 0,30 0,03 0,50 0,05 0,88

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 0,46 0,46

013 Natur- u. Landschaftspflege 0,05 0,05 0,10

014 Umweltschutz 0,00

015 Wirtschaft und Tourismus 0,60 0,60

016 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,50 0,50
Beamte insgesamt 1,00 1,00 0,00 2,00 1,00 5,00 3,20 2,00 3,00 4,70 2,60 1,00 0,00 26,50 gerundet

 

Stellenübersicht 2009
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -
Mittlerer DienstWahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst
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Produkt- Bezeichnung Erläuterungen
bereich 14 13 12 11 10 9 8 6 5 4 3 2 Su.

1 2

001 Innere Verwaltung 0,12 3,05 2,57 5,28 4,92 6,02 3,60 0,55 26,11

002 Sicherheit und Ordnung 0,99 2,72 1,75 3,30 1,46 10,22

003 Schulträgeraufgaben 0,33 0,32 0,02 1,05 1,05 11,58 14,35

004 Kultur und Wissenschaft 0,50 0,25 0,45 1,01 0,19 0,67 2,27 1,00 6,34

005 Soziale Leistungen 1,00 1,26 1,00 1,06 4,32

006 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 0,02 0,02 0,06 0,03 0,08 0,07 0,28

008 Sportförderung 0,30 0,07 0,07 1,47 1,91

009 Räumliche Planung u. Entwicklung 0,05 1,69 0,76 1,05 0,17 0,35 4,07

010 Bauen und Wohnen 1,41 0,11 0,39 0,63 0,50 3,04

011 Ver- und Entsorgung 0,35 0,70 1,00 0,28 0,75 1,33 1,67 6,08

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 0,46 1,10 0,69 0,60 1,08 0,41 4,34

013 Natur- u. Landschaftspflege 0,07 0,05 0,03 0,05 0,12 0,35 0,67

014 Umweltschutz 1,00 0,21 0,01 0,03 1,25

015 Wirtschaft und Tourismus 0,05 0,07 1,40 0,15 1,33 3,00

016 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,08 0,40 1,34 1,82

Tariflich Beschäftigte              
(bisherige Angestellte) 0,00 0,50 2,00 9,00 5,70 9,30 14,80 14,10 29,35 0,00 2,00 1,00 87,75 gerundet
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3

Entgeltgruppe

Stellenübersicht 2009
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte) -



Produkt- Bezeichnung Erläuterungen
bereich 6 5 4 3 2,00 1 Su.

1 2

001 Innere Verwaltung 17,00 12,00 1,00 0,57 1,70 32,27

002 Sicherheit und Ordnung 0,39 0,39

003 Schulträgeraufgaben 17,80 17,80

004 Kultur und Wissenschaft 0,58 0,58

005 Soziale Leistungen 0,00

006 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 0,00

008 Sportförderung 0,26 0,26

009 Räumliche Planung u. Entwicklung 0,00

010 Bauen und Wohnen 0,00

011 Ver- und Entsorgung 0,00

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 0,00

013 Natur- u. Landschaftspflege 0,20 0,20

014 Umweltschutz 0,00

015 Wirtschaft und Tourismus 0,00

016 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,00

 
Tariflich Beschäftigte               
(bisherige Arbeiter) 17,00 12,00 1,00 0,60 20,90 0,00 51,50 gerundet
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Stellenübersicht 2009
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter) -

3

Entgeltgruppe



Bezeichnung Art der Vergütung Vorgesehen für Beschäftigt am Erläuterungen
 2009 01.10.2008

1 2 3 4 5

Inspektoranwärterinnen/ 
Inspektoranwärter Unterhaltszuschuss 1 1

Verwaltungspraktikantinnen/ 
Verwaltungspraktikanten Unterhaltsbeihilfe - -

Auszubildende Ausbildungsvergütung 4 2  

Praktikantinnen / Praktikanten fester Satz 1 -

Insgesamt 6 3
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Stellenübersicht 2009
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -
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Anlage zum Haushaltsplan 2009

2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

2 3 4 5 6

5.300 TEUR 5.300 0 0 0 0

Summe: 5.300 TEUR 5.300 0 0 0 0

nachrichtlich:
In der Finanzplanung vor- 0 0 0 0 0
gesehene Kreditaufnahmen

.

ermächtigungen
im Haushaltsplan
des Jahres 2009

1

Voraussichtlich fällige Auszahlungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-
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Anlage zum Haushaltsplan 2009

Ergebnis der 
Nr. Fraktion Jahres- Erläuterungen

rechnung
2009 2008 2007

€ € €
1 2 3 4 5 6

1 CDU - Fraktion 6.100 7.320 7.320 Gem. Beschluss der StVV vom 04.07.2001 beste-
(17 Mitglieder) (bis Ende der hen die Zuwendungen seit dem 01.01.2002 aus  

Stand: aktuell bis Kommunalwahl 2009 Wahlzeit 10/09) einem monatlichen Grundbetrag von jeweils 100 €
sowie bei Fraktionen mit weniger als 10 Mitgliedern

2 SPD -Fraktion 6.100 7.320 7.320 aus einem Sockelbetrag in Höhe von 15 € je Mit-
(17 Mitglieder) (bis Ende der glied und Monat und bei Fraktionen mit mehr als

Stand: aktuell bis Kommunalwahl 2009 Wahlzeit 10/09) 10 Mitgliedern aus einem Sockelbetrag aus 30 €
je Mitglied und Monat.

3 UWG - Fraktion 1.300 1.560 1.560 Seit Verabschiedung des GO-Reformgesetzes be-
(2 Mitglieder) (bis Ende der steht auch für Gruppen bzw. Einzelbewerber die 

Stand: aktuell bis Kommunalwahl 2009 Wahlzeit 10/09) Möglichkeit, zusätzliche Zuwendungen aus Haus-
haltsmitteln zu erhalten. Berechnung lt. Gesetz für 

4 FDP 434 520 0 ein Einzelmitglied: höchstens 50 % des Betrages, 
(1 Vertreter) (bis Ende der den eine Gruppe erhalten würde (Gruppe: 2/3 des

Stand: aktuell bis Kommunalwahl 2009 Wahlzeit 10/09) Betrages, den die kleinste Fraktion im Rat / Jahr
erhält: 2/3 von 1.560 € = 1.040 €

5 Bündnis 90 / Die Grünen 434 520 0 1.040 € x 50 % = 520 € / je Einzelbewerber / Jahr
(1 Vertreterin) (bis Ende der Der Ansatz wurde ab dem Jahr 2008 entsprechend

Stand: aktuell bis Kommunalwahl 2009 Wahlzeit 10/09) erhöht.

Neuzusammenstellung der Fraktionen unbekannt
und Parteien mit Beginn der neuen 
Wahlperiode ab Okt. / Nov. 2009

Geamtansatz Die Anzahl der Ratsmitglieder wird sich im Zuge der
2009 unverändert Kommunalwahl im Jahr 2009 nicht ändern.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelbewerber
Teil A: Geldleistungen

Haushaltsansatz
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